
Aus diesem Grund wird der Rat nachträglich um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

� Stimmt der Rat dem Standpunkt der Kommission zu, wonach eine parlamentarische Kontrolle auf
europäischer Ebene nicht nur der Rechenschaftspflicht bezüglich der Handelspolitik, sondern auch der
Zweckmäßigkeit dieser Politik zugute käme, weil den Handelspartnern dann klar würde, dass die
Kommission bei ihren Verhandlungen volle Unterstützung der demokratisch gewählten Vertretung der
europäischen Bürger hat?

� Wenn ja: Was gedenkt der Rat zu unternehmen, um für eine uneingeschränkte parlamentarische
Kontrolle der EU-Handelspolitik zu sorgen?

� Wenn nein: Welche Argumente schiebt der Rat vor, um trotz der Argumentation der Kommission
eine uneingeschränkte parlamentarische Kontrolle der EU-Handelspolitik nicht zu verwirklichen?

(1) ABl. C 261 E vom 18.9.2001, S. 160.
(2) ABl. C 261 E vom 18.9.2001, S. 21.
(3) ABl. C 163 E vom 6.6.2001, S. 190.

Antwort

(29. November 2001)

Der Rat misst den regelmäßigen Kontakten, die er mit dem Europäischen Parlament im Bereich der
Handelspolitik, vor allem durch die Teilnahme des Vorsitzes an Sitzungen des Ausschusses für Industrie,
Außenhandel, Forschung und Energie, pflegt, große Bedeutung bei. Dank dieser Kontakte kann der Rat
einen Dialog mit dem Parlament aufrechterhalten und sich über dessen Anliegen im Bereich der
Handelspolitik der Gemeinschaft auf dem Laufenden halten.

Ferner informiert der Rat das Europäische Parlament regelmäßig über alle herausragenden Aspekte der
Handelspolitik der Gemeinschaft und unterrichtet es gemäß dem Westerterp-Verfahren von 1973 über die
Verhandlungen mit Drittländern über Handelsabkommen, und zwar bevor diese beginnen, während sie
laufen und sobald sie abgeschlossen sind.

Die Entscheidungsprozesse im Bereich der Handelspolitik der Gemeinschaft sind jedoch in Artikel 133 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegt, und der Rat muss diese Vorschriften
einhalten. Diese sind auf der Regierungskonferenz geprüft worden, die mit der Tagung des Europäischen
Rates in Nizza abgeschlossen wurde. Die am Wortlaut des betreffenden Artikels vorgenommenen
Änderungen betrafen nicht die von dem Herrn Abgeordneten zur Sprache gebrachten Aspekte.

(2002/C 81 E/130) SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-2110/01

von Olivier Dupuis (TDI) an den Rat

(12. Juli 2001)

Betrifft: Georgien/Tschetschenien: die Affären Russo und Robrillard

Am 16. Oktober 2000 wurde der Korrespondent von Radio Radicale (Italien), der von Tiflis aus über den
Krieg in Tschetschenien Bericht erstattete, einige Kilometer von der georgischen Hauptstadt entfernet
ermordet aufgefunden. Seit damals und trotz zahlreicher Bemühungen konnte kein Hinweis gefunden
werden, der Klarheit über die Umstände seines Todes gegeben und zur Ermittlung seiner Mörder
beigetragen hätte. Kürzlich wurde bekannt, dass einige Wochen nach der Ermordung von Antonio Russo,
am 28. November 2000, der Franzose, Jan Robrillard, Rechtsberater für Menschenrechte der OSZE-
Vertretung in Tiflis, tot in seinem Appartement aufgefunden wurde. Den Untersuchungsergebnissen
zufolge soll er infolge eines Gasaustritts erstickt sein. Gut unterrichteten Personen zufolge sollen sich
Antonio Russo und Jean Robrillard im übrigen gekannt und öfters gegenseitig besucht haben.

Angesichts des zumindest beunruhigenden zeitlichen Zusammentreffens darf mit Recht davon ausgegangen
werden, dass Jan Robrillard möglicherweise die Person war, der Antonio Russo die sich in seinem Besitz
befindlichen Videokassetten und Dokumente zwecks Aufbewahrung, Übersetzung und Vervielfältigung
anvertraut hatte. Einige Tage vor seiner Ermordung in Tiflis hatte Antonio Russo in einem Telefongespräch
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mit seiner Mutter dieser gegenüber erwähnt, dass er erschreckende und unwiderlegbare Beweisstücke über
die von den Streitkräften der russischen Föderation in Tschetschenien begangenen Gewalttaten und
Massakern und über den Einsatz von durch die Genfer Übereinkommen verbotenen Waffen durch diese
Streitkräfte in der Hand habe. Diese Beweismittel wurden am Wohnsitz von Antonio Russo in Tiflis nicht
aufgefunden.

Sind diese Umstände dem Rat bekannt? Hat der Rat genaue Informationen über die Nachforschungen, die
über den Tod von Jan Robrillard angestellt wurden und über die Ergebnisse dieser Untersuchungen? Falls
ja, welche Initiativen hat er ergriffen, einschließlich in Zusammenarbeit mit den georgischen, französischen
und italienischen Behörden, um eventuelle Verbindungen zwischen diesen beiden Fällen feststellen zu
können und um diese beiden Fälle vollständig aufzuklären?

Antwort

(27. November 2001)

Der Rat hat den frühzeitigen Tod von Antonio Russo und Jan Robrillard mit großer Bestürzung zur
Kenntnis genommen. Die beiden Männer hatten sich für eine Arbeit in wichtigen und schwierigen
Bereichen entschieden und ein großes Engagement unter Beweis gestellt. Beide genossen ohne jeden
Zweifel die Achtung ihrer Kollegen.

In den Monaten seit dem Bekanntwerden dieser beiden Todesfälle hat der Rat bei der Ermittlung der
näheren Umstände auf die italienische, die französische und die georgische Polizei vertraut. Die Vertreter
der EU-Mitgliedstaaten in Tiflis sowie die Delegation der Kommission vor Ort beobachten ständig die
Ereignisse, doch hat der Rat bisher noch keine Einzelheiten über die Durchführung oder die Ergebnisse der
Ermittlungen erfahren.

Es ist eindeutig nicht Aufgabe des Rates, sich zu Gerüchten oder Vermutungen zu äußern.

Eindeutig ist allerdings die öffentliche und klare Stellungnahme des Rates gegen Gewalt gegenüber
Journalisten und zugunsten der Pressefreiheit. In den letzten Monaten mangelte es dem Rat bedauerlicher-
weise nicht an Gelegenheiten, sein entschlossenes Eintreten für diese Grundsätze erneut zum Ausdruck zu
bringen.

Solgange Gewalttätigkeiten gegenüber Journalisten und Einschränkungen der Pressefreiheit in einigen
Ländern fortbestehen, wird der Rat weiterhin alle ihm zur Verfügung stehenden Wege des politischen
Dialogs nutzen, um auf derartige Missstände aufmerksam zu machen und auf deren Beseitigung zu
drängen.

(2002/C 81 E/131) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-2113/01

von Gordon Adam (PSE) an den Rat

(13. Juli 2001)

Betrifft: Umweltverträglichkeitsprüfung für Kernkraftwerk Temelin

Teilt der Rat in Anbetracht des Berichts über die oben genannte Umweltverträglichkeitsprüfung, deren
Durchführung im Dezember 2000 in Melk vereinbart und im Juni 2001 in Wien mit einer öffentlichen
Anhörung abgeschlossen wurde, die Ansicht, dass die Tschechische Republik ihre in Melk gegebenen
Zusagen eingehalten hat? Teilt der Rat außerdem die Ansicht, dass es keine sicherheitstechnischen Gründe
gibt, die gegen die Inbetriebnahme des Reaktorblocks I sprechen?

Antwort

(27. November 2001)

Dem Rat ist der Bericht nicht bekannt. Er ist auch nicht an dem von dem Herrn Abgeordneten erwähnten
Prüfungsverfahren beteiligt.
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